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1) Löhne und Entschädigungen 2023 nach GAV SOR    gleichbleibend und erhöht 
 
 

Mindestlöhne (bei der Anstellung neuer Mitarbeiter ab 1. Januar 2023)  
Die Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter des GAV SOR haben sich auf unveränderte Mindestlöhne 
im Jahr 2023 geeinigt. 

  
Reallöhne (für am 1. Januar 2023 bereits im Unternehmen beschäftigte Arbeitnehmer)  
Die Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter des GAV SOR haben sich darauf geeinigt, die Reallöhne im 
Jahr 2023 um 1,5 % zu erhöhen. Im GAV ist eine automatische Anpassung der Löhne an die Teuerung 

gemäss dem LIK (Landesindex der Konsumentenpreise) vorgesehen, und zwar so lange der Index nicht 

über 1,5 % steigt. 
 

2) Beiträge an die Sozialkassen im Jahr    gleichbleibend, resp. Erhöhung 
 
 

Für das Jahr 2023 gelten die folgenden Beitragssätze der Sozialkassen: 

 
Familienausgleichskasse CAFAB  3.40 % Kantonaler Berufsbildungsfonds  0.1 % 

Bezahlte Ferien und Feiertage  14.35 % Kantonaler Weiterbildungsfonds   0.001 % 
Krankentaggeldversicherung  3.60 % Militärdienstentschädigung 

RESOR-Vorpensionierungskasse  2.20 % + Entschädigung für Absenzen  0.25 % 

CAPAV-Pensionskasse  11.50 % Berufsbeitrag  1.50 %     

Arbeitslosenversicherung  2.20 % AHV/IV/EO  10.90 % 

 
Familienausgleichskasse CAFAB und RESOR-Vorpensionierungskasse: 

Nach der Annahme der Änderung des kantonalen Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die 

Familienzulagen (FamZG) am 27. November wird der Satz der Familienausgleichskasse CAFAB im Jahr 2023 
von 3.20 % auf 3.40 % steigen (Arbeitgeber: 2.98 % und Arbeitnehmer: 0.42 %). Der Satz für die RESOR-

Vorpensionierungskasse wird von 2.10 % auf 2.20 % steigen (Arbeitgeber: 1.10 % und Arbeitnehmer: 1.10 
%). 

 

AHV/IV/EO 
 

Die Verwaltungskosten werden gemäss der nachfolgenden Übersicht nach der Lohnsumme des Vorjahrs 
berechnet: 

 

 0 bis 1 Million   : 0,300 % d.h. gesamt 10,900 % 
 1 Million bis 5 Millionen  : 0,220 % d.h. gesamt 10,820 % 

 5 Millionen bis 10 Millionen : 0,180 % d.h. gesamt 10,780 % 
 Ab 10 Millionen   : 0,150 % d.h. gesamt 10,750 % 

 
 

Diese Informationen und die Beitragssätze 2023 an die Sozialkassen (Heft II) finden Sie demnächst 

ebenfalls auf der der Website www.bureaudesmetiers.ch. 
 

 

 
 

 

AVELESS 
Association valaisanne des entreprises de  linoleums et sols spéciaux 
Walliser Verband der Unternehmungen für Linoleum und Spezialbodenbeläge 
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www.avemec.ch 

 



 

 
 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme. 

 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits jetzt frohe 

Weihnachten und für das neue Jahr 2023 alles Gute und viel Erfolg! 
 

Freundliche Grüsse 
 

 

 
 

 

 Der Präsident Die Verbandssekretärin-Adjunktin 
 Richard Neuwerth  Samanta Gallicchio  

  



 


